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Vorwort 

Für den seit Jahren wachsenden Luftverkehr  werden auch über die Jahr-
tausendwende hinaus weitere Steigerungsraten prognostiziert. Das vorliegende 
Buch beleuchtet rechtliche Möglichkeiten einer Verkehrsaufteilung  zwischen 
den Flughäfen in Ballungsgebieten, um eine ausgewogene und Ressourcen 
schonende Nutzung zu erreichen. Es wurde im März 1997 als Dissertation 
von der Juristischen Fakultät der Universität Tübingen angenommen. 

Die Untersuchung geht von der Sach- und Rechtslage bis Ende Oktober 
1996 aus. Danach waren nur noch geringfügige Änderungen möglich. Der 
Anhang enthält aktualisierte Statistiken und Materialien auf dem Stand von 
Mitte 1997. Die sachlichen Feststellungen blieben davon unberührt. 

Meinen besonderen Dank möchte ich Herrn Prof.  Dr. Michael  Ronellen-
fitsch  aussprechen, der die Dissertation betreut hat. Durch seine unbürokrati-
sche und motivierende Unterstützung war es möglich, die Arbeit berufsbe-
gleitend zu vollenden. Ich danke auch Herrn Prof.  Dr. Günter  Püttner  für die 
Erstattung des Zweitgutachtens sowie Herrn Prof.  Dr. Dr. h.c. Wolfgang  Graf 
Vitzthum  fur die Aufnahme der Arbeit in die „Tübinger Schriften zum Staats-
und Verwaltungsrecht". Herr Dr. Wolfgang  März  und Frau Rechtsanwältin 
Karin  Göbel  haben mich bei den redaktionellen Abschlußarbeiten tatkräftig 
unterstützt. 

New York/Bonn, im Oktober 1997 Thomas  Zielke 
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Einleitung 

I. Allgemeine Problemstellung 

Der Luftverkehr  expandiert — von zeitlich begrenzten Einbrüchen aufgrund 
politischer Ereignisse abgesehen - in den letzten Jahren um mindestens 5% 
jährlich1. Das Fluggastaufkommen der 16 deutschen internationalen Verkehrs-
flughäfen  (davon 3 in Berlin) stieg im Jahr 1995 um 8,5% auf 110,4 Mio. 
Passagiere2. Im ersten Halbjahr 1996 wurden bereits wieder über 53 Mio. 
Passagiere erreicht, was (ohne die im zweiten Halbjahr voll einsetzenden Fe-
rienflüge) einer Steigerungsrate von 2,6% entspricht3. Nach einer Boeing-
Marktstudie wird selbst im Nordatlantik-Verkehr bis zum Jahr 2000 noch 
eine Steigerung von 5,1% jährlich prognostiziert, wenn auch die Steigerungen 
im pazifischen Raum höher ausfallen werden4. 

Das Passagieraufkommen an den deutschen Flughäfen hat sich in den letz-
ten 10 Jahren verdoppelt. Die Arbeitsgemeinschaft  Deutscher Verkehrsflughä-
fen (ADV) geht davon aus, daß sich die Zahl der Fluggäste bis zum Jahr 
2010 noch einmal verdoppeln wird5. Von den ca. 110,4 Mio. Passagieren in 
1995 flogen 79,2 Mio. von/nach nur 4 Städten6. 

Auch fur den Frachtverkehr werden in den nächsten Jahren deutliche Stei-
gerungen erwartet. Der Weltverband der Linienfluggesellschaften  (IATA) 
geht von einem jährlichen Wachstum von rund 9% weltweit aus. Für den 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der ebenfalls beträchtliche 
Steigerungen im Frachtverkehr erwartet, ist die Luftfrachtinfrastruktur  ein 
wichtiger Standortfaktor  zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit  der deut-
schen Wirtschaft 7. 

1 Bericht der Bundesregierung zur Lage der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie 
vom 28.03.1996, zugeleitet durch den Bundesminister für Wirtschaft  am 20.03.1996, BT-
Drs. 13/4244, S. 5; Luftfahrtkonzept  2000 des Bundesministers für Verkehr vom 
27.07.1994, S. 7; Schätzungen der Air Transport Action Group (ATAG), in: Luft- und 
Raumfahrt  2/94, S. 7; vgl. auch Wolf,  Die Weltwirtschaft  1991, S. 191 m.w.N. 

2 ADV, Verkehrsergebnisse der internationalen Verkehrsflughäfen  1995, Pressemitteilung 
Nr. 1/1996 vom 13.02.1996. 

3 ADV-Pressemitteilung Nr. 8/1996 vom 30.07.1996. 
4 Müller,  Luftfahrt  - Aviation International 3/1993, S. 46; Fortune, 16.05.1994, S. 11. 
5 Angaben der ADV, in: Wirtschaftsspiegel 5/95, S. 23.; ADV-Jahresbericht 1994, S. 8. 
6 Frankfurt:  38,2 Mio., Düsseldorf:  15,1 Mio., München: 14,9 Mio., Berlin (Tegel, Schö-

nefeld und Tempelhof zusammen): 11,0 Mio. 

2 Zielke 
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Da die Fluggesellschaften aus Wettbewerbsgründen ihr erweitertes Ange-
bot auf diejenigen Flughäfen konzentrieren, von denen sie ohnehin schon ak-
zeptable Weiter- oder Zubringerverbindungen anbieten können, bleiben die 
Flughäfen mit Kapazitätsreserven oftmals unberücksichtigt8. Dies erzeugt Ko-
stendruck bei den unzureichend genutzten Flughäfen und erhöhte Umweltbe-
lastungen an den Flughäfen, die schon am Rande ihrer Kapazität operieren 
und deshalb weiter ausbauen müßten9. 

Weil die dazu notwendigen Planfeststellungsverfahren  oftmals nur eine um 
Jahre verspätete Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse erlauben, ist die 
Erfüllung der Versorgungsfiinktion 10 wichtiger Flughäfen ständig gefährdet: 
Während vollbesetzte Jets mancherorts Warteschleifen fliegen müssen, weil 
fast jeder große Verkehrsflughafen  beispielsweise auch Verkehr der Allge-
meinen Luftfahrt  (General Aviation) aufnimmt, liegen wenige Kilometer ent-
fernt oftmals die Abfertigungskapazitäten brach. Dies fuhrt  (zusammen mit 
anderen Faktoren) zu erheblichen Verspätungen und volkswirtschaftlichen 
Schäden durch Vergeudung von Ressourcen (Treibstoff  etc.), aber auch Ar-
beitszeit. 

1986 wiesen nur 12% der innereuropäischen Flüge eine Verspätung von 
über 15 Minuten auf. 1988 betrug dieser Wert schon 20% und 1989 sogar 
25%. Nach einer Entspanung bis 1993 (12%) betrug der Anteil der Flüge mit 
einer Verspätung von über 15 Minuten im Jahr 1995 bereits wieder 18,4%n. 

Um eine ausgewogene Nutzung zwischen den verschiedenen Flughäfen 
einer Region zu erreichen, können daher verkehrslenkende Maßnahmen mit 
dem Ziel der Entlastung bestimmter Flughäfen und der Verlagerung von Ver-
kehr auf weniger belastete Airports sinnvoll sein. Dies könnte auch positive 
Effekte  auf die Wirtschaftsstruktur  haben. Die wirtschaftliche Ausstrahlungs-
wirkung eines zusätzlichen wöchentlichen Interkontinentaldienstes kann nach 
Schätzungen rund 100 Mio. DM jährlich für die Flughafenregion betragen12. 

7 Zu den Frachtprognosen: Luftfracht  Integriert - Perspektivpapier des BDI zur Entwick-
lung der Luftfrachtmärkte,  Köln 1995, S. 4. 

8 Vgl. DLR-Studie, erster Zwischenbericht, S. 1. 
9 Giemulla,  ZLW 1996, S. 245 ff. 
10 Zur Versorgungsfunktion  Salzer,  S. 96. 
11 Weißbuch der EG-Kommission „Flugverkehrsmanagement" vom 06.03.1996, KOM 

(96)57 endg., veröffentlicht  als BT-Drs. 13/5525, S. 7. 
12 Die Summe setzt sich zusammen aus den Ausgaben der Airline und der Passagiere auf 

dem Flughafen, den Ausgaben der Passagiere am Sitz des Flughafens und im Umland, 
induzierte Ausgabenwirkungen durch höhere Einnahmen bei den Geschäftspartnern  der 
Airline und der Passagiere, Exportausweitung, Zunahme an Auslandsinvestitionen und son-
stige Auswirkungen, Reuter/Hamacher,  in: Flugrevue 2/96, S. 14 ff. 
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Die Verlagerung von Verkehr innerhalb einer Flughafenregion kann grund-
sätzlich durch freiwilliges Verhalten oder mit verwaltungsrechtlichen Maß-
nahmen erfolgen. Allerdings wird das freiwillige Verhalten der Fluggesell-
schaften durch die Marktgesetze begrenzt. Allen mit dem Ziel der Verkehrs-
entzerrung vorgesehenen Maßnahmen steht die grundsätzliche Freiheit des 
Luftraumes gem. § 1 LuffcVG gegenüber, die dirigistische Maßnahmen recht-
lich begrenzt. 

Da sich das gewerbliche Flugangebot zudem im Rahmen der freiheitlichen 
Wirtschaftsverfassung  der Bundesrepublik am Spiel von Angebot und Nach-
frage ausrichten muß, kommt es nicht zuletzt mit Blick auf Art. 12 und Art. 
14 GG darauf an, die verkehrslenkenden Maßnahmen einerseits mit nur mög-
lichst geringfügigen Beeinträchtigungen für die Gewerbefreiheit  der Flugun-
ternehmen und die freie Wahl des Verkehrsmittels sowie des Abflugortes der 
Passagiere zu treffen  und andererseits den Umweltschutz zu gewährleisten. 

Es sind auch die sogenannten „Großvaterrechte", d.h. hergebrachte und 
nicht ohne weiteres entziehbare Start- und Landerechte besonders auch aus-
ländischer Fluggesellschaften zu berücksichtigen, deren Entzug nachteilige 
Folgen für deutsche Fluggesellschaften hätte. Zudem können die Auswirkun-
gen des EU-Binnenmarktes einem lenkenden Verwaltungseingriff  entgegen-
stehen. 

Vorliegend sollen bestehende rechtliche Möglichkeiten geprüft  oder neue 
erschlossen werden, die zu einer Entzerrung des Luftverkehrs  beitragen kön-
nen. 

I I . Probleme von Flughafensystemen 

Die Probleme von Städten oder städtischen Ballungsgebieten mit mehreren 
Flughäfen sind dadurch gekennzeichnet, daß bei hohem Verkehrsaufkommen 
ein hoher Abfertigungsbedarf  besteht, der sich aber aus betriebswirtschaftli-
chen Gründen an dem von mehreren Flughäfen als optimal eingeschätzten 
Flughafen (beispielsweise wegen kurzer Entfernung zur City) konzentriert. 
Die übrigen Flughäfen ringen um Fluggäste und können notwendige Investi-
tionen oft nicht vornehmen, weil ja „kein Bedarf 4 besteht. 

Dies zeigt sich beispielhaft an der Flughafenregion Berlin13, aber auch in 
den Regionen Frankfurt  oder Düsseldorf/Köln-Bonn. In diesen Fällen stehen 
einem hochbelasteten Flughafen in der jeweiligen Region einer oder mehrere 
Flughäfen (bzw. Verkehrslandeplätze) im Umkreis von ca. 50 km oder weni-
ger gegenüber, die unausgelastet sind. 

13 Vgl. Wilken,  DLR-Forschungsbericht, S. 11 ff. 
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